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Beschlüsse: 
 

12.09.2022 Stadtvertretung 

027/StV/2022 
27. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Beschluss: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Stadtvertretung bis zur Sitzung am 07. 
November 2022 einen Bericht über den städtischen Wohnraum vorzulegen.  
 
Der Bericht soll folgende Fragen beantworten:  
 
1) Wieviel Mietwohnraum besteht insgesamt in der Landeshauptstadt Schwerin, 

aufgeschlüsselt nach Wohneinheiten und Gesamtwohnfläche. 
 
Wieviel Mietwohnraum befindet sich davon in kommunaler Trägerschaft bzw. in privater 
Hand? 
 

2) Wieviel Wohneinheiten stehen derzeit leer, aufgeschlüsselt nach 1-, 2-, 3- und ab  
4-Raumwohnungen und nach Wohnraumfläche (bis 45 m², 60 m², 75 m² und mehr als 
75 m²). 
 
Wie viele der leerstehenden Wohneinheiten davon befinden sich in kommunaler 
Trägerschaft? 
 

3) Wieviel Wohnraum bis zu einem maximalen Mietpreis nach derzeitigem KdU-Satz 
besteht in der Landeshauptstadt Schwerin, wieviel ist davon leerstehend, aufgeschlüsselt 
nach  
1-, 2-, 3- und ab 4-Raumwohnungen und nach Wohnraumfläche (bis 45 m², 60 m², 75 m² 
und mehr als 75 m²). 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei vier Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen beschlossen 
 
 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00573/2022 

  

 

Berichtsantrag | städtischer Wohnraum 
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